
2 IX. Abhandlung: Gomperz.

auf die handschriftliche Textesgrundlage bezüglichen, bei diesem
Anlass zu behandeln, den Umfang der Arbeit übermässig
angeschwellt.

Die deutsche Uebersetzung, welche ich dem Originaltext
gegenüberstelle, soll vornehmlich dazu dienen, den rednerischen
Charakter der Schrift ersichtlich zu machen. Demgemäss habe
ich dort, wo ich buchstäbliche Genauigkeit mit treuer Wieder
gabe des Tons und der stilistischen Farbe nicht zu vereinigen
wusste, lieber die erstere als die letztere geopfert.

In Betreff des Commentars musste es der Verfasser, wenn

er nicht unerträglicher Breite verfallen wollte, dem Takt der
Leser anheimgeben, die Abzweckung mancher darin enthal
tener Bemerkungen und Parallelen zu erkennen. Sie werden
hoffentlich zu unterscheiden wissen, in welchen Fällen seine

Ausführungen die in der Einleitung vorgebrachten Beweis
gründe betreffs der Abfassungszeit, der Stileigenthümlichkeit
und der Autorschaft der Schrift zu verstärken bestimmt sind,
in welchen anderen sie etwaigen Einwürfen gegen jene Schluss
folgerungen Vorbeugen oder begegnen sollen, wo endlich auf
Thatsachen hingewiesen wird, die mit den gewonnenen Ergeb
nissen lediglich wohl vereinbar sind, ohne dass sie, mindestens
jede für sich genommen, ihre Festigkeit zu erhöhen oder zu
ihrer Sicherung beizutragen vermöchten.


